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PLANZEICHENERKLÄRUNG 
 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO) 
 
1.1 SO 1 „Sondergebiet Erneuerbare Energie“ gem. § 11 Abs. 2 BauNVO 
 
1.2 SO 2 und SO 3 „Sondergebiet Strahlungsenergie“ gem. § 11 Abs. 2 BauNVO  
 
 
2. Verkehrsflächen 
 
2.1   Zufahrt 
 
 
3. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
    (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB) 
 
3.1   Ausgleichsfläche 
 
3.2   Hecken mit ausgeprägtem Saum und extensivem Grünland 
 
3.3   Waldsaum und Grünland mit Hecken mit ausgeprägtem Saum 
 
3.4   Magerwiese 
 
3.5   externe Ausgleichsfläche, Waldsaum und extensives Grünland 
 
3.6   private Grünfläche 
 
 
3. Flächen für die Landwirtschaft und für die Forstwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4 BauGB) 
 
3.1    Flächen für die Landwirtschaft 
 
3.2   Flächen für die Forstwirtschaft 
 
 
4. Sonstige Planzeichen 
 
4.1   Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 4. Änderung des Flächennutzungsplans 
 
4.2   Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung innerhalb eines Baugebietes (Grenzen Sondergebiet) 



VERFAHRENSVERMERKE 
 
1. Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 21.04.2021 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung der 

4. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am 09.07.2021 ortsüblich bekannt gemacht. 

 
2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und 

Anhörung für den Vorentwurf der 4. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem 
Landschaftsplan in der Fassung vom 22.09.2021 hat in der Zeit vom 02.11.2021 bis 06.12.2021
stattgefunden. 

 
3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB für den Vorentwurf der 4. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan 
in der Fassung vom 22.09.2021 hat in der Zeit vom 27.10.2021 bis 06.12.2021 stattgefunden. 

 
4. Zu dem Entwurf der 4. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan in der 

Fassung vom 22.03.2023 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 18.04.2023 bis 30.05.2023 beteiligt. 

 
5. Der Entwurf der 4. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan in der 

Fassung vom 22.03.2023 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
26.04.2023 bis 30.05.2023 öffentlich ausgelegt. 

 
6. Der Markt Markt Indersdorf hat mit Beschluss des Marktgemeinderats vom 26.07.2023 die 4. Änderung 

des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan in der Fassung vom 26.07.2023
festgestellt. 

 
 Markt Indersdorf, den ………….……… 
 
 
 …….………….………….…………. 
 Franz Obesser, 1. Bürgermeister 
 
7. Das Landratsamt Dachau hat die 4. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem 

Landschaftsplan mit Bescheid vom …………… AZ …………… gemäß § 6 BauGB genehmigt. 
 
8. Ausgefertigt 
 
 Markt Indersdorf, den ………….……… 
 
 
 …….………….………….…………. 
 Franz Obesser, 1. Bürgermeister 
 
9. Die Erteilung der Genehmigung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan wurde am 

................... gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der FNP mit Begründung wird seit 
diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und 
über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Flächennutzungsplan mit integriertem 
Landschaftsplan ist damit wirksam. Auf die Rechtsfolgen der §§ 214 und 215 BauGB sowie auf die 
Einsehbarkeit des FNPs einschließlich Begründung und Umweltbericht wurde in der Bekanntmachung 
hingewiesen. 

 
 Markt Indersdorf, den ………….……… 
 
 
 …….………….………….…………. 
 Franz Obesser, 1. Bürgermeister 
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1 Anlass und Erfordernis der Planung 
 

1.1 Anlass und Auftrag 
 
Der bestehende Flächennutzungs- und Landschaftsplan (FNP+LP) für das gesamte 
Gemeindegebiet wurde am 25.07.2018 neu aufgestellt und im Februar 2019 durch das 
Landratsamt Dachau genehmigt. 
Der Flächennutzungsplan entspricht im Bereich der geplanten Erweiterung des „Sondergebietes 
Biomasse Ried“ im Weiler Ried südlich von Siechhäusern nicht mehr der beabsichtigten 
Entwicklung des Marktes Markt Indersdorf. 
 
Der Gemeinderat hat daher in seiner Sitzung am 21.04.2021 beschlossen: 
+ Fortschreibung des FNP und LP südlich von Markt Indersdorf 
 
Mit der Bearbeitung wurde das Planungsbüro Längst & Voerkelius in Landshut-Kumhausen 
beauftragt. 
 
 
 

1.2 Ziel des Vorhabens 
 

Ziel des Vorhabens ist es, die Erzeugung regenerativer Energien im Gemeindegebiet weiter zu 
stärken und Entwicklungsmöglichkeiten für bestehende Anlagen zu geben. 
 
Die westliche Fläche (SO Erneuerbare Energie [SO 1]) dient dieser Nutzung erneuerbarer 
Energien im weitesten Sinn. Hierzu zählen neben der klassischen Erzeugung und Nutzung von 
Strom und Wärme aus regenerativen Energien auch deren Zwischenspeicherung und 
Weiterverarbeitung zu innovativen, gegebenenfalls auch transportierbaren Energieträgern, wie 
beispielsweise Wasserstoff, Biomethan, Flüssiggas usw. Zulässig sind auch Anlagen zur 
Aufladung von Speichern, Tanks etc. mit Energie aus erneuerbaren Energien oder deren 
Umwandlungsprodukte. 
In den beiden anderen Teilflächen (SO Strahlungsenergie [SO 2 und SO 3]) sind Anlagen zur 
Nutzung solarer Strahlungsenergie zulässig (insbesondere Freiflächenphotovoltaikanlagen und 
Solarthermieanlagen). 
Daher ist geplant, die bestehende Biomasseanlage auf den Flurstücken 214 (TF), 221 (TF) und 
221/1 TF Gemarkung Ried mit einem Sondergebiet für Erneuerbare Energien (SO 1) zu 
erweitern. Zusätzlich sollen im Anschluss daran zwei Flächen zur Nutzung von Strahlungsenergie 
(SO 2 und SO 3) auf den Flurstücken Fl.Nr. 214 (TF), 215, 216, 221 (TF), 221/TF und 203 (TF), 
Gemarkung Ried sowie auf dem Flurstück 61/1, Gemarkung Frauenhofen ausgewiesen werden. 
 
Bei dem Planungsgebiet handelt es sich um eine intensiv genutzte landwirtschaftliche Fläche. 
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2 Rahmenbedingungen und Planungsvorgaben 
 

2.1 Regionalplan 
 
Der Regionalplan hat die Aufgabe, Ziele der Raumordnung und Landesplanung auf der Ebene der 
Region zu konkretisieren und fortzuschreiben. Er ist ein langfristiges Entwicklungskonzept, 
dessen Ziele für alle öffentlichen Planungsträger verbindlich im Sinne des 
Landesplanungsgesetzes und für jeden Bürger eine zuverlässige Orientierungshilfe sind. 
Der Markt Markt Indersdorf ist dabei Teil des Regionalplans München, Region 14. 
Die Aufstellung erfolgt durch den Planungsverband Region München. Mitglieder dieser 
Organisation sind die kreisangehörigen Städte, Märkte und Gemeinden, sowie die kreisfreien 
Städte und Landkreise der Region München. 
 
Für den Vorhabensbereich bestehen folgende Ziele: 
Der Markt Indersdorf liegt im ländlichen Teilraum, dessen Entwicklung nachhaltig gestärkt 
werden soll, sowie im Nahbereich des Mittelzentrums Dachau. 
Der Markt Indersdorf selbst ist als Unterzentrum im Regionalplan dargestellt. 
Der Markt soll überwiegend örtliche Aufgaben übernehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.1: Regionalplan München (Ausschnitt Karte Raumstruktur, Stand 01.12.2005) 
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Landschaftliche Vorbehaltsgebiete  
Das Planungsgebiet ist nicht Bestandteil eines Landschaftlichen Vorbehaltsgebiets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Regionalplan München (Ausschnitt RISBY, Stand 07.06.2021)  
 
Rohstoffsicherung 
Das Planungsgebiet liegt im aktuellen Regionalplan nicht in einem Vorranggebiet für 
Rohstoffabbau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Regionalplan München (Ausschnitt RISBY, Stand 07.06.2021)  
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Fachplanungen 
 
Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) 
Das LEK ist kein Fachplan im Sinne des Bayerischen Landesplanungsgesetzes. Es liefert jedoch 
Hinweise bezüglich Bestand und Bewertung. 
 
Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Landshut (ABSP) 
Das ABSP stellt den Gesamtrahmen aller erforderlichen Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege für den Arten- und Biotopschutz dar. Es ermöglicht eine fachlich abgestimmte 
Darstellung und die Umsetzung der Ziele des Naturschutzes. Das ABSP für den Landkreis wurde 
erstmals im Jahre 1989, aktualisiert in 2005 vom Landesamt für Umweltschutz herausgegeben. 
Das Untersuchungsgebiet ist Teil des BayernnetzNaturProjektes „Wechselkröte im Raum 
München“. 
Im Planungsgebiet liegt im ABSP-Naturraumziel 174-062-A Donau-Isar-Hügelland. Weitere 
spezifische Darstellungen existieren nicht. 

 
Waldfunktionsplan 
Der Waldfunktionsplan weist im Planungsgebiet keine spezifische Darstellung auf, da keine 
Waldflächen im Planungsgebiet liegen. Der im Norden und Osten angrenzende Wald ist als 
„Schutzwald für Lebensraum, Landschaftsbild, Genressourcen und historisch wertvoller 
Waldbestand“ kartiert. 
 
 

2.2 Schutzgebiete / geschützte Bereiche 
 

2.2.1 NSG, LSG, LB, ND, FFH (BayNatSchG) 
Schutzgebiete im Sinne des Bayerischen Naturschutzgesetzes liegen nicht vor. 
 

2.2.2 Biotope der amtlichen Biotopkartierung 
Die Biotopkartierung Bayern Flachland stellt eine relativ genaue Erfassung auf 
Messtischblattebene (1:5.000) mit flächenscharfer Abgrenzung der Biotope in den Landschaften 
dar. Die digitale Grundlage des LfU weist im Detail jedoch immer noch Ungenauigkeiten auf. 
 
Westlich des Planungsgebietes liegt ein amtlich kartiertes Biotop: 
7634-0070-001 Ehemalige Entnahmestelle östlich Ried. 
Halbkreisförmiger, waldartiger Bestand am Böschungsrand einer größeren, ehemaligen 
Entnahmestelle; im nördlichen Teil mit Laubbäumen, wie Eiche, Birke und Weiden; 
im westlichen Teil überwiegen dagegen Nadelholzbäume wie Kiefer und Fichte. 
Strauch- und Krautschicht sind nicht nennenswert 

2.2.3 Wasserwirtschaftliche Schutzgebiete 
Es liegen keine Schutzgebiete in dem Planungsgebiet vor. 
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2.2.4 Bodendenkmäler, Baudenkmäler 
Es liegen keine Bodendenkmäler / Baudenkmäler im Planungsgebiet vor. 
 
Allgemein gilt, dass wenn Bodendenkmäler aufgefunden werden, die Verpflichtung besteht, dies 
unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege 
anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichten sich auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks 
sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige 
eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund 
geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den 
Unternehmer oder Leiter der Arbeiten befreit (Art. 8 Abs. 1 DSchG). 
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der 
Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die 
Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (Art. 8 Abs. 2 DSchG). 
 
 

3 Beschreibung des Vorhabens und Planungsgebiets 
 

3.1 Lage im Raum 
Die geplante Fortschreibung des Flächennutzungsplans besteht aus dem Planungsgebiet 
(„Sondergebiet Strahlungsenergie (SO 2 und 3) und „Sondergebiet Erneuerbare Energie“ (SO 1) 
mit Grünflächen). Die Gesamtfläche beträgt ca. 9,92 ha. 
 
Der Geltungsbereich umfasst folgende Flurstücke: 
 
Fl.Nr.   Gemarkung   Fläche 
61/1   Frauenhofen   18.630 m² 
214 (TF)   Ried    48.659 m² 
215   Ried      4.644 m² 
216   Ried    13.140 m² 
203 (TF)   Ried      1.228 m² 
221 (TF)   Ried         198 m² 
221/1 (TF)  Ried    12.749 m² 
Gesamt       99.248 m² 
 
 

3.2 Derzeitige Darstellung im Flächennutzungsplan 
 

Derzeit ist das Planungsgebiet im FNP wie folgt dargestellt: 
 
Darstellung / Nutzung 
Außenbereich / landwirtschaftliche Nutzfläche 
 



BEGRÜNDUNG  MIT  UMWELTBERICHT 
Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 4. Änderung Markt Markt Indersdorf 
 

LÄNGST & VOERKELIUS  die  LANDSCHAFTSARCHITEKTEN    Am Kellenbach 21   84036 Landshut-Kumhausen    Seite 9 

3.3 Erschließung 
 

3.3.1 Verkehrserschließung 
Die Verkehrserschließung besteht durch den südlich am Planungsgebiet entlanglaufenden 
Wirtschaftsweg sowie die Staatsstraße St2050 im Westen und wird als ausreichend erachtet. 
 

3.3.2 Wasserversorgung 
Ein Anschluss an die bestehende Trinkwasserversorgung ist für eine Wasserstoffherstellung 
notwendig. In diesem Fall könnte im Sondergebiet SO 1 (SO „Erneuerbare Energie“) die 
Wasserversorgung durch den Anschluss an das bestehende Ortswassernetz (Zweckverband der 
Wasserversorgungsgruppe Sulzemoos – Arnbach) im Bereich des Marktes Markt Indersdorf im 
Ortsteil Ried erfolgen und kann als sichergestellt angesehen werden. In den Sondergebieten 
„Strahlungsenergie“ (S0 2 und SO 3) ist ein Anschluss an die bestehende 
Trinkwasserversorgung nicht notwendig und nicht vorgesehen. 
 

3.3.3 Abwasserbeseitigung 
In den Sondergebieten „Strahlungsenergie“ (SO 2 und SO 3) ist ein Anschluss an die 
bestehende Abwasserbeseitigung nicht notwendig und nicht vorgesehen. Im Falle einer 
möglichen Elektrolyse fällt Prozesswasser an. Dieses kann im Sondergebiet SO 1 (SO 
„Erneuerbare Energie“) über einen Anschluss an das öffentliche Abwasserkanalnetz entsorgt 
werden. 
 

3.3.4 Oberflächenwasser 
Das anfallende unverschmutzte Oberflächenwasser kann im Planungsgebiet selbst breitflächig 
versickert werden. 
 

3.3.5 Anschluss an das Stromnetz 
Der Energieversorger sieht in dem Planungsgebiet die grundsätzliche Möglichkeit der 
Einspeisung der Erträge der Freiflächen-Photovoltaikanlage ins Stromnetz. Details sollen im B-
Planverfahren geklärt werden. 
 

3.3.6 Abfallwirtschaft 
Die Müllbeseitigung erfolgt durch die Abfallwirtschaft des Landkreises Dachau und ist für das 
geplante Vorhaben als gesichert zu betrachten. 
 

3.3.7 Landwirtschaft 
Das Planungsgebiet wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt. 
 

3.3.8 Forstwirtschaft 
Waldflächen fehlen in dem Planungsgebiet. Nördlich und östlich schließt ein Wald an, der von 
der Planung nicht beeinträchtigt wird. 
 

3.3.9 Gewässer 
Oberflächengewässer fehlen in dem Planungsgebiet. 
 

3.3.10 Erholung 
Das Planungsgebiet weist keine besondere Eignung für die Erholung auf. 
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4 Städtebauliche und landschaftliche Ziele 
 

Die verstärkte Erschließung und Nutzung der erneuerbaren Energien – Windkraft, Solarenergie, 
Wasserkraft, Biomasse und Geothermie – dienen dem Umbau der bayerischen 
Energieversorgung, der Ressourcenschonung und dem Klimaschutz (vgl. LEP 6.2.1 (B)). Mit der 
Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage wird ein Beitrag zum Bayerischen Energiekonzept 
„Energie innovativ“ geleistet, wonach die Anteile der erneuerbaren Energie am Stromverbrauch 
in Bayern gesteigert werden sollen. 
 
Aufgrund der Vielzahl gesetzlicher Änderungen haben sich die Vorgaben für den Betrieb von 
Biogasanlagen stets geändert und werden sich auch in Zukunft immer wieder ändern. Daher ist 
der Betrieb der Biogasanlage Ried nur dann zukunftsfähig, wenn mit der technologischen 
Entwicklung Schritt gehalten werden kann und alle Möglichkeiten der regenerativen 
Energieerzeugung ausgenutzt werden können. Daher soll nicht nur mit der bestehenden 
Biogasanlage Strom erzeugt werden, sondern auch durch die geplante Freiflächen-
Photovoltaikanlage bzw. Nutzung von solarer Strahlungsenergie. Die durch die PV-Anlage 
erzeugte Elektrizität soll aber nicht in das bestehende Energienetz eingespeist werden, sondern 
an der bestehenden Betriebsstätte für unterschiedliche Verfahren genutzt werden, um Energie zu 
erzeugen, umzuwandeln oder bestehende Prozesse zu unterstützen und damit zu verbessern. 
Angedacht ist auch die Erzeugung von Wasserstoff zur Herstellung von z.B. Hybridgas sowie 
generell die Nutzung erneuerbarer Energien im weitesten Sinn. Hierzu zählen neben der 
klassischen Erzeugung und Nutzung von Strom und Wärme aus regenerativen Energien auch 
deren Zwischenspeicherung und Weiterverarbeitung zu innovativen, gegebenenfalls auch 
transportierbaren Energieträgern, wie beispielsweise Wasserstoff, Biomethan, Flüssiggas usw. 
Zulässig sind auch Anlagen zur Aufladung von Speichern, Tanks etc. mit Energie aus 
erneuerbaren Energien oder deren Umwandlungsprodukte. Die Wärme kann aber auch zur 
Unterstützung der bestehenden Warmwassererzeugung genutzt werden. 
 
Die Überplanung ist dabei von großem Interesse für den Markt. Einerseits, weil hier von einem 
ortsansässigen Betrieb unmittelbar für den Markt Energie erzeugt wird und damit die 
Wertschöpfung tatsächlich im Gemeindebereich stattfindet. Darüber hinaus leistet das 
Unternehmen bereits heute einen wichtigen Beitrag, Markt Indersdorf mit regenerativer Energie 
zu erzeugen. Neben der Erzeugung elektrischer Energie ist hier vor allem die 
Fernwärmeerzeugung zu nennen, an der auch einige gemeindliche Einrichtungen angeschlossen 
sind. Durch die geplante Erweiterung um die Freiflächen-PV-Anlage bzw. Anlagen zur Nutzung 
solarer Strahlungsenergie sowie die geplante Erzeugung von Wasserstoff und mehr, kann der 
Standort auch für die Zukunft gesichert werden und damit bestehen Perspektiven, dass das 
bestehende Fernwärmenetz weiter ausgebaut werden kann. Das alles ist auch erforderlich, um 
den Verbrauch fossiler Energieträger im Gemeindebereich weiter zu verringern und damit einen 
wichtigen Beitrag für den langfristigen Schutz der Umwelt und der Natur zu leisten. 
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5 Umweltbericht 
 

5.1 Einleitung 
 

5.1.1 Kurzdarstellung der wichtigsten Ziele des Flächennutzungsplans 
Der Marktgemeinderat hat beschlossenen, einem bestehenden Betrieb zur Erzeugung 
Erneuerbarer Energien städtebaulich und landschaftlich verträgliche Entwicklungs- und 
Erweiterungsmöglichkeiten einzuräumen und das Planungsgebiet als „Sondergebiet Biomasse 
Ried“, aufgeteilt in die Sondergebiete SO 1 „Erneuerbare Energie“ und die Sondergebiete SO 2 
und SO 3 „Strahlungsenergie“ darzustellen. 
 
Die Darstellungen und Maßnahmen, die sich von den Darstellungen des bestehenden FNP + LP 
unterscheiden und bei denen Auswirkungen auf die Schutzgüter zu erwarten sind, werden 
nachfolgend näher erläutert. 
 

5.1.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten Ziele 
und ihre Begründung 

Allgemeine gesetzliche Grundlagen sind das Baugesetzbuch, die Naturschutzgesetze und das 
Bundesbodenschutzgesetz. Zu beachten sind weiterhin die Ziele des Regionalplans im Bereich 
der baulichen Entwicklung und Vorgaben für die landschaftliche Entwicklung. 
Aus dem Landesentwicklungsprogramm und dem Regionalplan ergeben sich fachliche Ziele 
bzw. Erfordernisse der Raumordnung. Die Darstellung der landschaftlichen Vorbehaltsgebiete 
sowie die Vorrangebiete für Bodenschätze sind dabei von besonderer Bedeutung. 
 

5.2 Bestandsaufnahme 
 

5.2.1 Schutzgut Boden 
Im Geltungsbereich bestehen nach der Bodenübersichtskarte M 1:25.000 des Bayerischen 
Landesamts für Umwelt die Böden westlich des Waldstücks fast ausschließlich aus Braunerde, 
unter Wald podsolig, aus (kiesführendem) Lehmsand (Molasse). Östlich kommt fast 
ausschließlich Braunerde aus (kiesführendem) Lehmsand bis Sandlehm (Molasse), verbreitet 
mit Kryolehm (Lösslehm, Molasse) vor. 
 

5.2.2 Luft und Klima 
Das Klima im Landkreis Dachau ist kontinental geprägt. Das Klima des Tertiärhügellandes bei 
Höhenlagen zwischen 400 - 500 m ist durch mittlere Jahresniederschläge zwischen 750 bis 850 
mm gekennzeichnet und liegt damit deutlich niedriger als im Voralpenraum. Im Jahresgang liegt 
die Temperatur im für Bayern charakteristischen Durchschnittsbereich von 7 – 8°C. 

 
5.2.3 Schutzgut Wasser 

Das Gelände hängt von ca. 483 m üNN im Süden bis ca. 473 m üNN nach Norden in Richtung 
des Waldstücks. 
 
Grundwasser 
Örtliche Grundwasservorkommen sind nicht bekannt. 
Die vorhandenen Böden weisen ein relativ hohes Filtervermögen gegenüber menschlichen 
Einflüssen auf.  
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Oberflächengewässer 
Oberflächengewässer fehlen im Planungsgebiet. 
 

5.2.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen (Biodiversität) 
Westlich des Planungsgebietes liegt ein amtlich kartiertes Biotop: 
7634-0070-001 Ehemalige Entnahmestelle östlich Ried. 
Halbkreisförmiger, waldartiger Bestand am Böschungsrand einer größeren, ehemaligen 
Entnahmestelle; im nördlichen Teil mit Laubbäumen, wie Eiche, Birke und Weiden; 
im westlichen Teil überwiegen dagegen Nadelholzbäume wie Kiefer und Fichte. 
Strauch- und Krautschicht sind nicht nennenswert 
Das Biotop ist in Teilbereichen bereits nicht mehr vorhanden und wird durch die geplante 
Nutzung des angrenzenden Planungsgebietes nicht beeinträchtigt. 
 
Fernwärmeleitung 
Die Fernwärmeleitung liegt außerhalb des Geltungsbereichs der Flächennutzungsplanänderung. 
Es wird darauf hingewiesen, dass es in dem Bereich der Biotopflächen zu Konflikten kommen 
kann. 

 
Potentiell natürliche Vegetation 
L6b Zittergrasseggen-Hainsimsen-Buchenwald im Komplex mit Zittergras-seggen-Waldmeister-
Buchenwald; örtlich Zittergrasseggen-Stieleichen- Hainbuchenwald 
Verbreitung: In Gebieten mit mäßig basenarmen, örtlich wasserstauenden Lehmdecken 
landesweit verbreitet mit Schwerpunkt im Süden und Westen. 
Kennzeichnung: Vegetationskomplex der schwach bis örtlich deutlich grundwasserbeeinflussten 
Bereiche in mäßig basenarmen Silikat- und Lößlehmgebieten. 
Zusammensetzung: Mischkomplex aus Hainsimsen-Buchenwald (vorherrschend) und 
Waldmeister- Buchenwald (regelmäßig beigemischt) in überwiegend grundfrischen bis 
wechselfeuchten Ausbildungen (meist mit Zittergras-Segge); bereichsweise im Wechsel mit 
Zittergrasseggen-Stieleichen- Hainbuchenwald sowie seltener mit Waldziest-Eschen-
Hainbuchenwald. 
Standorte: Mäßig basenarme bis örtlich basenreiche, überwiegend nährstoffhaltige bis -reiche 
Böden der Lehmgebiete; Grundwassereinfluss schwach bis örtlich deutlich ausgeprägt. 
 
Fauna 
Bezüglich möglicher Feldvögel wurde im Frühjahr 2022 eine ornithologische Erhebung vom Büro 
für Ornitho-Ökologie Dr. Richard Schlemmer durchgeführt. Als einzige Feldvogelart wurden im 
Bereich des geplanten Solarparks nur die Schafstelzen festgestellt. Die Vermeidung von 
Verbotstatbeständen gem. § 44 BNBatSchG wurden in der Planung umgesetzt. Details können 
dem Gutachten vom 26. September 2022 entnommen werden. 
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5.3 Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Prognose bei 
Durchführung der Planung 

 
Boden 
Sehr geringe Beeinträchtigung durch kleinflächige Versiegelungen / Befestigungen im Bereich 
der Zufahrten, auf der restlichen Fläche keine Beeinträchtigungen des Bodens. Durch die 
Aufgabe der Bodenbearbeitung können sich die Flächen mittelfristig günstig entwickeln. 
 
Wasser 
Keine nennenswerten Beeinträchtigungen, das anfallende Oberflächenwasser wird vor Ort 
großflächig versickert. 
 
Klima/Luft 
Auf Grund der Eingrünung und der geplanten Nutzung als Photovoltaikfläche bzw. der geplanten 
Erweiterung der bestehenden Biomasseanlage sind keine negativen Umweltauswirkungen zu 
erwarten. 
 
Tiere und Pflanzen 
Geringe bis mittlere Beeinträchtigungen durch Flächenbeanspruchung nur gering- bis 
mittelwertiger Bereiche. 
 
Landschaftsbild 
Aufgrund der Lage abseits von Bebauung abgesehen der Hofstelle des Betreibers der PV-Anlage 
ist das Planungsgebiet nicht gut einsehbar. Auch der Wald im Norden und zwischen den PV-
Anlagen reduziert die Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Eine Eingrünung ist nicht geplant. 
Daher entstehen durch das Vorhaben mittlere Umweltauswirkungen. 
 
Mensch (Erholung) 
Keine Beeinträchtigungen im Planungsgebiet. Die Flächen haben für die Naherholung keine 
Bedeutung. 
 
Mensch (Immissionen) 
Geringe Beeinträchtigungen. Lediglich während der Bauphase ist mit kurzzeitigen erhöhten 
Lärmimmissionen zu rechnen. 
Das geplante Sondergebiet liegt östlich des Gemeindeteils Ried. Trotz eines Abstands von ca. 
300 m könnten eventuell Blendwirkungen auftreten. Diese potentiellen Blendwirkungen werden 
im Rahmen des nachgeordneten Bebauungsplanverfahrens gutachterlich überprüft. 
Bei den im SO 1 geplanten Vorhaben könnten unter Umständen immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungsverfahren erforderlich werden (z.B. bei Herstellung von Wasserstoff). Innerhalb 
dieser Verfahren werden dann für den konkreten Fall die Auswirkungen auf die Umwelt erneut 
behandelt und nach geltender Gesetzeslage eingeschränkt. 
 
Kultur- und Sachgüter 
Es liegen keine Bodendenkmäler / Baudenkmäler im Planungsgebiet vor. 
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5.3.1 Wechsel- und Summenwirkungen 
Wechselwirkungen zwischen einzelnen Schutzgütern sind gegeben. So bestehen 
Wechselwirkungen bei der Flächendarstellung für die Sondergebietsflächen durch teilweise 
Überbauung zwischen den Schutzgütern Boden, Wasser sowie Tiere und Pflanzen. Es ergeben 
sich durch diese Wechselwirkungen jedoch keine zusätzlichen erheblichen Auswirkungen, die 
gesondert darzustellen sind. 
 
 

5.3.2 Betroffenheit von Natura-2000-Gebieten (FFH – Verträglichkeit) 
Es sind keine FFH - Gebiete in dem Planungsgebiet bzw. im Anschluss betroffen. Eine 
Verträglichkeitsprüfung ist daher nicht erforderlich. 
 
 

5.4 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 

Die Fläche würde bei Nichtdurchführung des Vorhabens weiter landwirtschaftlich genutzt 
werden. Die Möglichkeiten zum Klimaschutz bezüglich der Produktion erneuerbarer Energien 
könnten nicht genutzt werden. 
 
 

5.5 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
 

5.5.1 Schutzgutbezogene Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 
Schutzgut Klima, Schutzgut Pflanzen und Tiere, Schutzgut Mensch 
Für die genannten Schutzgüter sind derzeit keine Vermeidungsmaßnahmen möglich. 
 
Schutzgut Landschaftsbild 
Durch die Gehölzstrukturen im Norden und zwischen den geplanten Photovoltaikanlagen ist das 
Planungsgebiet von diesen Seiten aus ausreichend in die Landschaft eingebunden. Eine weitere 
Eingrünung ist nicht erforderlich. 
 

5.5.2 Naturschutzfachlicher Ausgleich 
Für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die sich aus Darstellungen des 
Flächennutzungsplandeckblatts ergeben, stehen ausreichend Flächen innerhalb des 
Marktgemeindegebietes zur Verfügung. Grundlage ist bei Umsetzung bzw. der verbindlichen 
Bauleitplanung die Arbeitshilfe des LFU‘s zur Eingriffsregelung. 
 
 

5.6 Alternative Planungsmöglichkeiten 
 

Für die Flächendarstellung der Sondergebiete SO 1 „Erneuerbare Energie“ und der Sondergebiete 
SO 2 und SO 3 „Strahlungsenergie“ gibt es in Markt Indersdorf keine gleichwertigen Alternativen. 
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5.7 Methodisches Vorgehen und Schwierigkeiten 
 
Es erfolgt eine Bewertung der Empfindlichkeit bezüglich der Auswirkung von Vorhaben 
(geplanten Darstellungen) in den einzelnen Schutzgütern. Die Abstufungen werden wie folgt 
definiert: 
 
Nicht betroffen keine Auswirkungen 
 
Stufe 1 Umweltauswirkungen sehr geringer Erheblichkeit / sehr geringe 

Beeinträchtigungen 
 
Stufe 2 Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit / geringe 

Beeinträchtigungen 
 
Stufe 3 Umweltauswirkungen mittlerer Erheblichkeit / mittlere 

Beeinträchtigungen 
 
Stufe 4 Umweltauswirkungen hoher Erheblichkeit / hohe Beeinträchtigungen 
 
Stufe 5 Umweltauswirkungen sehr hoher Erheblichkeit / sehr hohe 

Beeinträchtigungen 
 
Grundsätzlich bestanden insbesondere wegen des mäßigen Umfangs der abrundenden 
Darstellung gegenüber dem bestehenden FNP, bei denen Auswirkungen auf die Schutzgüter zu 
erwarten sind, keine Schwierigkeiten bei der Bearbeitung. 
 
 

5.8 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 
 

Im Zusammenhang mit den erwähnten Vorhaben ist keine Überwachung notwendig, da die 
geplante Darstellung im Flächennutzungsplan keine unmittelbaren Umweltauswirkungen hat. 
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5.9 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
 
Im vorliegenden Deckblatt Nr. 4 zum bestehenden Flächennutzungsplan mit integriertem 
Landschaftsplan ist die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung nach den voraussichtlichen 
Bedürfnissen in Grundzügen dargestellt. 
 
Der Flächennutzungsplan ist Grundlage und Vorraussetzung für die Aufstellung von 
Bebauungsplänen. Er bindet die Gemeinden und die an seiner Aufstellung beteiligten Träger 
öffentlicher Belange, soweit sie ihm nicht widersprochen haben. 
 
Der Flächennutzungsplan hat gegenüber dem Einzelnen keine unmittelbare Rechtswirkung. 
Die möglichen Auswirkungen auf die Umwelt werden im Rahmen des Umweltberichts in einer 
fünfteiligen Skalierung bewertet. 
 
Bezüglich der geplanten Entwicklung der Sondergebiete „Erneuerbare Energie“ (SO 1) und der 
Sondergebiete „Strahlungsenergie“ (SO 2 und SO 3) südlich von Markt Indersdorf im Weiler Ried 
lassen sich folgende Auswirkungen auf die Schutzgüter feststellen: 
 
Es kann insgesamt von sehr geringen bis mittleren Auswirkungen auf die Schutzgüter 
ausgegangen werden. 
 
Es kann daher auf Maßnahmen zur Überwachung verzichtet werden. 


